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I M M O B I L I E N

Acht Fragen und Antworten zum Renovationskredit
Renovationen und Umbauten können ins Geld gehen.  
Oft ist dafür ein Kredit erforderlich. K-Geld  
nennt die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind.

 ‰ Das Dach leckt, die Fassade 
 bröckelt, die Heizung streikt, Bad 
und Küche müssen erneuert wer-
den: Renovations- und Umbau-
arbeiten können teuer werden. 
Steht zu wenig Geld zur Verfügung, 
um Planer und Handwerker zu be-
zahlen, braucht man einen Kredit. 
Meist kommt das Geld von der 
Bank, die dazu die  bestehende 
 Hypothek aufstockt oder eine neue 
Tranche vergibt.

Wer einen Renovations- oder 
Umbaukredit benötigt, sollte vor-
gängig einige Fragen klären.

1. Bekomme ich 
 problemlos einen  
Renovationskredit?

Die finanzierende Bank oder Ver-
sicherung will sichergehen, dass die 
Kosten auch dann tragbar bleiben, 
wenn die Zinsen wieder steigen. Sie 
rechnet darum mit einem Kredit-
zinssatz von rund 5 Prozent auf die 
Hypothek sowie mit 1 Prozent für 
Nebenkosten und Wertminderung 
auf den Marktwert der Immo-
bilie. Und letztlich darf das Fremd-
kapital inklusive Renova tionskredit 
80 Prozent des Verkehrswerts der 
Liegenschaft nicht übersteigen.

Wer nach der Erhöhung der 
Hypothek insgesamt mehr als ein 
Drittel seines Einkommens für sein 
Wohneigentum aufwenden müsste, 
wird möglicherweise keine Kredit-
erhöhung erhalten. «Es gelten auch 
für Renovationskredite die üblichen 
Bedingungen bezüglich Tragbar-
keit», meint etwa Peter Geisser von 
der Schwyzer Kantonalbank.

Tipp:  Es kann sich lohnen, im 
Hinblick auf Renovationsarbeiten 
zu sparen und einen Teil der Kosten 
aus diesem eigenen Erneuerungs-
fonds selbst zu tragen.

2. Kann ich das 
 Hypothekarinstitut  
frei wählen?

Fast alle Banken und Versicherun-
gen gewähren Umbau- und Reno-
vationskredite nur den eigenen Hy-
pothekarkunden. Meist wird man 
also nicht darum herumkommen, 
mit seiner Hausbank eine Lösung 
zu finden. Immerhin gibt es Ban-
ken, die Umbaukredite vergeben, 
wenn der Interessent verspricht, sei-
nen gesamten Hypothekarkredit zu 
dieser Bank zu zügeln. So zum Bei-
spiel verschiedene Kantonalbanken.

Tipp: Konkurrenzofferten ein-
holen, bevor man mit seiner Haus-
bank verhandelt.

3. Kann ich meine 
bestehende Hypothek 
aufstocken?

Variable Hypotheken lassen sich 
 jederzeit aufstocken. Bei Festhypo-
theken muss man einen Vertrag 
über eine zusätzliche Darlehens-
tranche abschliessen. Es gibt jedoch 
Ausnahmen: Helvetia-Versicherun-
gen und Valiant-Bank ermöglichen 
auch den Ausbau einer bestehenden 
Festhypothek. Bei der Schwyzer 
Kantonalbank kann man die Libor-
hypothek aufstocken. Bei verschie-
denen Banken, etwa bei der 

 Migros-Bank und der Zuger Kan-
tonalbank, kann jede Hypothek 
aufgestockt werden, sofern die be-
stehende Hypothek und der zusätz-
liche Renovationskredit zum glei-
chen Zeitpunkt auslaufen.

Tipp: Koordinieren Sie die Lauf-
zeit der zusätzlichen Renovations-
tranche mit der bestehenden Fest-
hypothek, sodass beide gleichzeitig 
zur Erneuerung gelangen. So lässt 

sich künftig die Gesamthypothek 
bei Bedarf zu einer günstigeren 
Bank zügeln.

4. Welche Arten von 
Renovationskrediten 
gibt es?

Die meisten Banken und Versiche-
rungen wickeln Renovationen und 

Dach ist undicht: Einen Renovationskredit erhält man meistens nur bei seiner Ha usbank
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Umbauten ausschliesslich über 
Fest- oder variable Hypotheken ab. 
Bei einigen Banken (darunter viele 
Kantonalbanken, Bank Cler, Credit 
Suisse, Migros-Bank, Neue Aar-
gauer Bank, Postfinance und UBS) 
ist aber auch eine Finanzierung über 
 Libor- bzw. Geldmarkthypotheken 
möglich.

Banken, die Baukredite ver-
geben, nutzen diese spezielle Kre-

ditform oft auch für Umbauzwecke. 
Dazu gehören Baloise, Credit Suisse, 
Helvetia, Migros-Bank, UBS, Va-
liant und viele Kantonalbanken. 
Nach dem Abschluss der Renova-
tion wird der Baukredit in eine nor-
male Hypothek umgewandelt.

Handelt es sich um Renova-
tionsarbeiten mit besonders um-
weltschonenden Materialien oder 
zur Reduktion des Energie-
verbrauchs, bieten einige Banken 
verbilligte Öko-Kredite an (K-Geld 
4/2017).

Tipp: Bund und Kantone ver-
geben für ökologisch sinnvolle und 
für energiesparende Renovationen 
Förderbeiträge (K-Geld 2/2016).

5. Sind vergünstigte 
 Spezialmodelle 
auf dem Markt?

Die meisten Banken wenden für 
Renovationskredite die üblichen 
Hypothekarzinsen an. Variable Hy-
po  theken sind dabei mit Abstand 
am teuersten (siehe Zinstabelle auf 
Seite 24). Einzelne Banken gewäh-
ren darauf für Renovationen aber 
einen Abschlag. So kostet etwa bei 
der St. Galler Kantonalbank der 
 variable Renovationskredit 1 Pro-
zentpunkt weniger als üblich.

Die Hypothekarbank Lenzburg 
verbilligt ihre «Reno»-Hypothek 
zwei Jahre lang mit einem Rabatt 
von 0,5 Prozentpunkten gegenüber 
normalen Hypotheken (mindestens 
30 000, maximal 200 000 Franken). 
Die Neue Aargauer Bank vergüns-
tigt ihre Kredite um bis zu 0,5 Pro-
zentpunkte (maximal 250 000 Fran-
ken; längstens fünf Jahre).

Bei der Luzerner Kantonalbank 
sind es drei Jahre lang 0,4 Prozent-
punkte (Mindestbetrag 50 000 
Franken). Die Freiburger Kantonal-
bank ermässigt Renovationshypo-

theken um 0,375 (Neukunden) bis 
0,5 Prozentpunkte (mindestens 
fünf Jahre Kunde) auf den fünf-
jährigen Festzins. Bei der UBS sind 
die ersten sechs Monate bei einer 
Festhypothek von 3 bis 10 Jahren 
zinsfrei (ab 100 000 bis maximal 
250 000 Franken). Die Obwaldner 
Kantonalbank verlangt für eine 
dreijährige Festhypothek bei Reno-
vationen lediglich 0,66 Prozent 
Zins (Mindestbetrag 100 000 Fran-
ken, zinsbegünstigt maximal 
200 000 Franken).

Tipp: Auch variable Zinssätze 
 sowie Minimal- und Maximal-
schwellen sind verhandelbar. 

6. Verlangen die 
 Geldinstitute zusätzliche 
Gebühren?

Einzelne Banken verlangen bei 
 Renovations- oder Umbaukrediten 
Abschluss- und Verwaltungsgebüh-
ren. So fordert beispielsweise die 
Axa Winterthur eine Erhöhungs-
gebühr von 350 Franken. Bei Post-
finance sind es 250 Franken für 
 einen Renovationskredit unter 
50 000 Franken. Ist der Schuldbrief 
bereits mit der bestehenden Hypo-
thek ausgeschöpft, entstehen Zu-
satzkosten für die Erhöhung des 
Schuldbriefs, die je nach Kanton bis 
zu einem halben Prozent der 
Schuldsumme ausmachen können.

Tipp: Bankgebühren sind eben-
so Verhandlungssache wie die Höhe 
des Kreditzinses. Akzeptieren Sie 
möglichst keine Gebühren. 

7. Welche 
 Schwellenwerte sind  
zu beachten?

Die meisten Banken vergeben 
Festhypotheken für Renovations-

arbeiten erst ab einer Schwelle von 
100 000 Franken. Für kleinere 
 Kredite gewähren sie nur (teure) 
 va riable Hypotheken. 

Für relativ  geringe Beträge ist es 
oft schwierig, überhaupt einen Re-
novationskredit zu erhalten. So liegt 
die Minimalschwelle bei Allianz, 
Axa Winter thur, Postfinance und 
bei der St. Galler Kantonalbank bei 
20 000 Franken. Bei Swiss Life 
sind  es 25 000 und bei Helvetia 
30 000 Franken. Es gibt allerdings 
Ausnahmen: Ins besondere Kanto-
nalbanken kennen keine Minimal-
schwelle für variable Hypotheken.

Tipp: Umbauten mit Kosten von 
knapp unter 100 000 Franken las-
sen sich unter Umständen mit 
 ohnehin absehbaren weiteren Reno-
 vationsarbeiten verbinden. Da-
durch wird die Bausumme höher 
und dann liegt eine günstigere 
 Libor- oder Fest hypothek im 
 Bereich der Möglichkeiten.

8. Welche 
Alternativen gibt es für 
die Finanzierung?

Für Umbauten und Renovationen 
darf man mit gewissen Einschrän-
kungen auch Gelder aus seiner 
 Pensionskasse oder aus seiner Säule 
3a vorbeziehen (K-Geld 1/2018). 
Vorbezüge sind lediglich alle fünf 
Jahre zulässig. Möglich – aber 
 vergleichsweise teuer – ist auch die 
Finanzierung über einen Lombard-
kredit (Belehnung von Wert-
schriften).

Tipp: Ehepartner gelten in der 
Vorsorge als getrennte Individuen. 
Zusammen dürfen sie bei Bedarf 
darum alle zweieinhalb Jahre 
 Vorbezüge zur Wohneigentums-
finanzierung aus der 2. und 3. Säu-
le tätigen.

Fredy Hämmerli

Dach ist undicht: Einen Renovationskredit erhält man meistens nur bei seiner Ha usbank
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	20-KG-0318-MandatsZwang-LOW
	21-22-KG-0318-ZF-LOW
	23-KG-0018-ZF-LOW
	24-KG-0318-ZF-Hypotheken-LOW
	25-KG-0318-AHVsplitting-LOW
	26-27-KG-0318-Todesfallrisiko-LOW
	28-29-KG-0318-Vorsorge-LOW
	30-KG-0318-EignINS-Abo-LOW
	31-KG-0318-Steuern-LOW
	32-33-KG-0318-UnterhaltSanierung-LOW
	34-KG-0218-EignINS-Bestellkarte-LOW
	35-40-KG-0318-Beratung-LOW
	41-KG-0318-Leserbriefe-LOW
	42-KG-0318-Kolumne-LOW
	43-KG-0318-EignINS-LOW
	44-KG-0318-EignINS-LOW

